
Landkreis Vorpommern-Greifswald 
Der Landrat 

Landkreis Vorpommern-Greifswald, 17464 Greifswald, PF 11 32 Besucheranschrift: An der Kürassierkaserne 9 
17309 Pasewalk 

Amt: Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz 
Sachgebiet: Bauleitplanung/Denkmalschutz 
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Rollwitz, OT Rollwitz, Feldstraße - 

Gemarkung Rollwitz, Flur 101, Flurstück 66/1 

Bebauungsplan Nr. 4 "Wohnen Feldstraße" der Gemeinde Rollwitz 
hier: Beteiligung Träger öffentl. Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB; HAz. 1003-2022 

Grundlage für die Erarbeitung der Stellungnahme des Landkreises bildeten folgende Unterlagen: 
- Ihr Anschreiben vom 29.03.2023 (Eingangsdatum 29.03.2023) 
- Planungsunterlagen zum o.g. Vorhaben 

Nachtrag zur Gesamtstellungnahme 

Sehr geehrte Frau Forejt, 

hiermit erhalten Sie den noch ausstehenden Nachtrag zur Gesamtstellungnahme des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald vom 17.05.2023. 

1. Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz 
1.1 SG Naturschutz 

Bearbeiterin: Frau Dr. Fregin; Tel.: 03834 8760 3215 
Zur vorliegenden Planung wird aus Sicht der Naturschutzbehörde folgende Stellungnahme 
abgegeben: 

Der B-Plan bedarf nach § 13b Bau GB keiner Pflicht zur Umweltprüfung. 

Gleichzeitig entfällt die Erarbeitung einer Bilanzierung des Eingriffs in Natur und Landschaft 
für den Verlust von Biotopen. 

Maßnahmen für Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstige Bepflanzungen sowie von Gewässern (§ 9 (1) Nr. 25 b) 
BauGB 

Landkreis Vorpommern-Greifswald 
Hausanschrift 
Feldstraße 85 a 
17 489 Greifswald 

Postanschrift 
Postfach 11 32 
17 464 Greifswald 

Bankverbindungen 
Sparkasse Vorpommern 
IBAN: DE96 1505 0500 0000 0001 91 
BIC: NOLADE21GRW 

Telefon: 03834 8760-0 
Telefax: 03834 8760-9000 

Internet: www.kre1s-vg.de 
E-Mail• posteingang@kreis-vg de 

Sparkasse Uecker-Randow 
IBAN· OE81 1505 0400 3110 0000 58 
BIC NOLADE21PSW 

Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE 11 ZZZ00000202986 
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Die folgenden Festsetzungen sind in den Textteil B der Satzung zu übernehmen. 

Die mit Anpflanzgebot und Erhaltungsgebot festgesetzten Bäume und Sträucher sind auf 
Dauer zu erhalten und bei Abgang durch Ersatzpflanzungen derselben Art und Qualität zu 
ersetzen. 

Die zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume sind vor jeglichen Schädigungen zu schützen. lm 
Rahmen der Bauausführung sind die Einzelbäume mittels Stammschutz zu sichern. 
Während der Bauzeit sind Bodenauffüllungen sowie Bodenverdichtungen im Wurzelbereich 
der Bäume durch Baufahrzeuge und Baustofflagerungen auszuschließen. 
Leitungsbauarbeiten im Wurzelbereich der Bäume sind in Handsehachtung bzw. in 
grabenlosen Verfahren durchzuführen. 

Sind aus Gründen der Nicht- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Fällungen der zum 
Erhalt 
festgesetzten Bäume erforderlich, ist ein Ersatz in Anlehnung an den 
Baumschutzkompensationserlass des Landes M-V zu erbringen. Die Fällung gesetzlich 
geschützter Bäume bedarf einer Ausnahmegenehmigung, die bei der zuständigen 
Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu beantragen ist. 

Aus diesen Gründen sind die zum Erhalt festgesetzten Bäume einzeln in der Satzung 
darzustellen. 

Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Vorschriften 
Der AFB wurde zur Kenntnis genommen. 

Satzung, Text (TeilB) 
Die im Textteil (Teil B) der Satzung unter Abschnitt li. Hinweise 2) Artenschutz aufgeführte 
Vermeidungsmaßnahme muss unter Abschnitt l. als naturschutzrechtliche Regelungen 
gemäß § 11 Abs. 3 BNatSchG geführt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

lmAuftl, 0- 
1 I 

Petra Kügler 
Sachbearbeit rin 

Quellenangaben 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 
29. Juli 2009 BGBI. I S. 2542) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2022 

NatSchAG M-V Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz) vom 
23. Februar 201 O (GVOBI. M-V 201 O, S. 66) zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228) 


